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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1992

Norm

ArbVG §102

ASGG §50 Abs2

Rechtssatz

Auch wenn der Dienstgeber in Verletzung des § 102 ArbVG Disziplinarmaßnahmen verhängt, sind Streitigkeiten

hierüber auf der Ebene des Arbeitsvertrages zwischen dem einzelnen Dienstnehmer und dem Dienstgeber

auszutragen. Diese Streitigkeiten sind als Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis ausschließlich vor dem

Arbeitsgericht auszutragen; ein Fall des § 50 Abs 2 ASGG liegt nicht vor.

Entscheidungstexte
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Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Arbeitnehmer
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